
AUSZUG AUS DEM P~oTOKOLL
DES

REGIERuNGSRATEs DES KANTONS SOL0THuRN
VOM

4 ~ ‘Juni 1965 ~ Nr .3053
‘~~

Mit ERB Nr. 5429 vorn 15. Oktober 1963.wurde der grundsätzliche

Beschluss der ß~o~er~erneindej~ieltinpen vorn 25. September 1963

über die Einführung des Bauplanverfahrens gemäss dem Gesetz über

das Eauwesen genehmigt und somit die rechtlic~e Grundlage zur

Durchfuhrung der Ortsplanung geschaffen

Das mit derPlanung beauftragte Ingenieurbüro hat in Zi~sammen—

arbeit mit den Gerneindebehörden die kUnftige bauliche Gestaltung

des Dorfes abgeklärt. Die Gemeinde Me1tingenunterbrei~e,t nun dem

‘Regierungsrat den ~

~

~~~ent zurG-enehffiigung.

Sowohl der Plan mit den dazugehörenden speziellen Bestimmungen

wie auch das Baureglement entsprechenden heutigen Bedürfnissen und

nehmen auf die kühftige~ bauliche*Entwicklung ~ad gute G‘e—

staltung des Dorfes Rüc~öicht. Gemäss den speziellen Bestimmungen

zum allgemeinen Beh~uui~gsplan wird das Gemeindegebiet in eine Wohn—

und Gewerbezone, eine allgemeine Industriezone, eine Grunzone sowie

eine land— und fQrstwirtschaftliche Zone aufgeteilt. Für die Wohn—

und Gewerbezo~ie si~id sai~rt‘dem Erdgeschoss höchstens drei Geschosse

mit ‘einer Ausüht~uhg~±ffer von 0,60 zulässig. Dachaufbauten

(Lukarne) sind nur bei ein— und zweigeschos~igen Gebäuden gestattet

Die öffentliche Auflage des Bebauungsplanes erfolgt in der

Zeit vom 21. Februar bis 21. März 1964; diejenige des Baureglemen—

tes und der speziellen Bestimmungen zum Bebauungsplan vorn 10. April

bis 9, Mai 1964. Innert nützlicher Frist wurden 13 Einsprachen ein

gereicht. Auf dem Verhandlungswege konnte der Gemeinderat mit sechs

Einsprechern eine Einigung erzielen, worauf diese ihre Einsprache

zurückzogen, Die verbleibenden sieben Einsprachen hat der Gemeinde

rat abgelehnt. Diesen Entscheid haben vier ~iflSpre~e~ akzeptiert,

währenddem drei ihre Einsp~ache an die G‘eme±ndeversammlung weiter—

zogen. Es sind dies:
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Alfred Jeger—Hänggi, Meltingen in zwei Punkten

Alfons Jeger-Jeger, Meltingen in einem Punkt

Franz Jeger-Wymann, Meltingen in drei Punkten

An der Gemeindeversarmnlung vom 30. Juni 1964 wurden gemäss Antrag

des Gemeinderates sämtliche drei Einsprachen abgewiesen und, gleich

zeitig der Bebauungsplan miU den dazugehörenden speziellen Bestim

mungen wie auch das ~3aureg1ement genehmigt0 Formell wurde das in

den §~ 12 und 13 des Baugesetzes vorgeschriebene Verfahren von der

Gemeinde eingehalten0

Gegen den Beschluss der Gemeindeversammlung rekurrierte Herr

Alfons Jeger, Landwirt und Ociffeur, M?itingen, mit Schreiben vo~

18. Juli 1964. an ~en~Regierungsrat.,Die Einsprache richtet sich

gegen die im Bebauungsplan vorgesehene Verbreiterung des Sonnen—

feldwe~s... Der. Ein~sprecher ist zur Beschwerdeftihrung legitimiert..

Der Entscheid der Gemeindeversammlung wurde dem Beschwerdefuhrer

mit Schreiben vom 7. Juli 1964~

Regierungsrat,.. erfolgte mit Schreiben vom 18, Juli, zur

ben am 21, J~i1i 19640 Die Eeschwerdefrist ist somit eingehalten.

Auf die Beschwerde ist einzutreten, Der Beschwerdeführer führt zur

BegrUndung aus, dass durch die Verbreiterung des Sonnenfeldweges

vor seiner Iiiegens.chaf.t Mensch und Vieh grösster Gefahr ausgesetzt

werde. Ferner wurde er einen grossen Teil seines Hausplatzes, die

Dünge.r— und.Jauchegrube und ei.~aen,Teil seines Gartens verlieren.

Der Rö~ierun~srat stellt fest:

1, Nach dem Eebauungs~lan bildet das Wegstück vor der~iegen~

schaft des Einsp~‘echers bei~eits b~im heutigen Verkehr einen un—

übersichtlichen, Engpass. Bei der Einmündung des Sonnenfeldweges

auf deii Dorfplat~ verdeckt ein vorspringender Gebäudeteil die..

Uebersicht uhd die Strassenbaulinie ist nicht bis auf den Dorf

platz du~chgezo~e~‘i, Däs für den spätem Strassenausbau vom Be~

schwerdeführer a1b~utretende Land vor .seiner Liegenschaft~ fi~hrt

zu keiner unzumutbarei~ Verminderung des Hausplatzes, Dievorge—

brachten Argumente in der Eeschwerdebegriindung vermögen die

öffentlichen Int~~sseb ai~ der Linienführung des Sonn~nfeldweges

nicht aufzuheben, Die Beschwerde des Herrn Alfons Jeger—Jeger,

Meltingen~ ist deshalb abzuweisen,
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Dem Bebauungsplan kann im wesentlichen zugestimmt ~erd~~

Materiell ist im einzelnen dazu folgei~de~.zü beme~kbn:

1. Im Plan sind bestehende Strassen ei~igetr~ge~a, bei denei~

nicht ersichtlich ist, ob sie als öffeiEi~tiiche Strasaen beibehalten

werden. Längs dieser Strassen sind keine Baulinien e~ngezeicbnet~

Es ist jedoch darauf aufmerksam zu machen,~dass nach § 31 Abs~ 1
HER auch bei diesen: Strassen und Wegen ein Eäuabstand von 4 m öin—

zuhalten ist, sofern im Bebauungsplan nicht eine besondere Baulinie

festgelegt ist.

Bei einem Teil dieöer bestehenden Strassen ist anzunehmen,
1

dass sie dauernd böiböhalten und später evEntuell noch erweitert

werden müss~n~. In einem solchen Fall ist das für die Verbreiterung

nötigö ~real schon heute du~‘ch eine entsprechende Festlegung d~r

Baulinien zu sichern~ Die Gemeinde ist zu ex~suchen, die erforder

lichen Abkl~ru~igen~&r~unehmen und allfällige Baugesuche, diö

einer Verbreiterung einer solchen ~t~asse entgegenstehenkönntei~

gestützt auf § 19 des Baugösetzes ~vom 10. Juni 1906/24. Mai 1964

zu sistiören,

2, Im Bebauungsplan sind die Baulinien längs öff~ntlIcher

Strassen bei überbauten Grimdstücken in vielen Fällen nicht kon

sequent durchgezogen worden~~ondern hören im Bereich de~ G-ebäude

auf. Nach den im Plan enth~ltenen Färbungen ist anzunehmen, dass

die Baulinie in diesen ~ällön um das Haus hei~umgeht-. Ein solches

Gebäude könnte also ohne weiteres umgebaut und, wenn es abgebro

chen oder zerstört wordhn ist, mit d~m gleichen Grundriss wieder

aufge~bäut werden, Eine öolchaRegelung widerspricht jedoehden

öffentli~h~h Interessen wes~nt1ich~ da diese Gebäude zum T~il bis

an den Strassenrand gehen öder in unübersichtlichen Kurven stehen,

so dass sie im Interesse der Verkehi‘ssicherheit mit der Zeit zu—

rückgenomnien werden sollten. Auf den Grundstücken Hrn. 512, 489,

765, 772, 792, 493, 515, 460, 879,~g~l~:und 8~7 ist deshalb die

Ba‘Alinie, soweit sie um bestehende‘ Gebäude herumfuhrt, nicht zu

genehmigen. Als Strassehnbstand gilt an diesen Stellen bis zur

Abänderung und Genehmigung des Bebauungsplanes der gesetzliche

Abstand von 4 xxi,
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3,. Die bestehende bauliche Gestaltung im Zentrum des Dorfes

ist in ihrer heutigen Form sehr reizvoll und vermittelt der Ort

schaft durch ihre ~räumliche ~Wirkung ein dörfliches Gepräge. Es

betrifft dies speziell den Raum vom bestehenden. Schulhaus in nö±~d—

hoher Richtung längs der Kantonsstrasse, Gemäss dem vorgelegten

Plan ist vorgesehen, westlich der Kantonsstrasse die Bauline in

einem Strä~senabstanh von 4 bis 5m festzulegen. Diese Massnahme

hätte zur Folge, dass der heutige Dorfzentrum— und Platzcharakter

vollständig zerstört nhrde, Im Interesse der Erhaltung des Dorf—

bildes kann daher die im Plan festgelegte Bauline westlich der

Kantonsetrasse ab der Liegenschaft auf GB Nr. 507 von A — B — 0

bis zur nördlichen Grundstückgrenze der Liegenschaft Nr. 861 nicht

genehmigt werden. In dieser Dorfpartie ist daher die Bauhinie auf

die bestehenden Gebäudefronteii~ zurückzunehmen. Die Gemeinde hat

die entsprechende Aenderung des Eebauungsplanes noch durchzufiihren.

4,Nach Ziff. 4 der spezielleriBestimmungen zum ailgemeinen

Bebauungsplan dürfen in der ~]ohn- und Gewerbezone, die das ganze

G-emeindegebiet ausser der Industriezone, der Griinzone und der

Landwirtschaftszone umfasst, drei Geschosse erstellt werden, wo

bei Dachaufbauten nur bei ein— und zweigeschossigen Gebäuden zu—

lässig sind. Diese Regelung muss als unzweckmässig angesehen wer

den, da die Gemeinde Meltingen schöne Hanglagen aufweist und der

Bau von Einfamilienhäusern vorherrscht, Die Schaffung von Zonen

mit 1+ bis 2—geschossigen Bauten entspricht deshalb einem drin—

gendenBedürfnis, Die Gemeinde wird ersucht, diese Frage nochmals

zu prüfen und den Plan so abzuändern, dass nur noch die für Mehr—

famihienhäuser besonders geeigneten Gebiete einer Bauzone mit

3—geschossiger Ueberbauung zugewiesen werden.

Als geradezu unzulässig kann die 3—geschossige Bauweise nicht

bezeichnet we~den. Die Zonenbestimmungen müssen jedoch dahin

ergänzt werden, dass bei Bauten am Hang die Zahl der Geschosse von

der Talseite her bestimmt wird und das Kellergeschoss bei 3—ge—

schossigen Bauten nicht aus dem Irdboden herausragen darf, Mit

diesen Beschränkungen känn eine noch einigermassen tragbare Ueber

bauung gesichert werden,



5. Im vorgelegten Zonenplan hat die G-emeinde das gesamte Areal

de~ Kircheniaügels in die 5—geschossige Wohnzone eingereiht,

Das spätgotische G-otteshaus, das auf diesem Hügel steht, ver—

dankt seine Bedeutung nicht nur seiner geschichtlichen Rolle und

der zeitweise sehr regen Wallfahrt, sondern auch seinen kultur—

und kunsthistorischen Qualitäten, Es ist daher entscheidend wich

tig, dass die einzigartige Situation der Kirche auf dem Hügelsporn

erhalten bleibt, Leider ist diese Isolation vor Jahrzehnten auf

gegeben und eine Gruppe ästhetisch nicht anspr~chende Bauten er

stellt worden, was nicht mehr zu ändern ist~ Eine weitere Ueber

bauung der Umgebung vLirde jedoch den künstlerischenAspekt der

Kirche schwer beeinträchtigen. Deshalb ist die Ausrichtung der

Eundessubvention für die Kirchenrestaurierung an die Bedingung

geknüpft, dass die Zone um die Kirche von ~itern Bauten frei

gehalten ~ird. Dieser Bddin~ng schliesst sich auch der Kan~on

Solothurn än.

Wie ~weit der Rahmen der frei zu haltend~n Umge~ui~ ~zogen

werden muss, ist noch durch weiter~ Studien ~enau abzuklären, Da

mit diese nicht präjudiziert ~Terden, muss beim heute ~rorliegend~n

Zoner~plan das Areal um den Kirchenhügel von der Genehmi~u~ aus

geklammert werden Es kann folglich nach dei~ kant, Normalbau—

reglement nur 2—geschcssig gebaut werden, Mit der Abkiarung des

Ausmasses und der Aufstellung der damit zusammenhnngenden Be

dingungen wird die kantcnale Denkmalpflege beauftragt, Das endgültige

Schu~zareal des Kirchenhügels sollte dann mit einem Bauve~bot

belegt werden, Bis zum Vorliegen einer solchen Bauverbotszone ~i~id

allfällige Baugesuche der kantcnalen Denkmalpflege zur G~enehmigung

durch den Regierungsrat einzureichen,

Es wird

beschlossen:

1. Die Beschwerde des Herrn Alfons Jeger—Jeger, Landwirt und

Ooiffeur, Meltingen, gegen die Linienfiihrung des Sonnenfeldweges

wird abgelehnt.

2. Der von der Einwohnergemeinde heltingen beschlossene Be

bauungsplan, die zugehörigen speziellen Bestimmungen und das Bau—

reglement werden unter folgenden Vorbehalten genehmigt:
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3. Hinsichtlich der bestehenden Strassen, die im Bebauungs

plan ohne Baulinien eingezeichnet sind, wird festgestellt, dass

nach § 31 Abs. 1 HER bei allen öffentlichen Strassen und Wegen

ein Bauabstand von 4 m einzuhalten ist, sofern im Bebauungsplan

nicht eine besondere Eaulinie festgelegt ist.

Die Gemeinde wird ersucht, abklären zu lassen, wie weit bei

solchen bestehenden Strassen Verbreiterungen nötig werden können,

und die Verbreiterung planlich sicherzustellen.

4. Bei den in Ziff, 2 der Erwägungen erwähnten Grundstücken

wird die Baulinie, soweit sie uni bestehende Gebäude herumführt,

nicht genehmigt. Als‘ Strassenabstand gilt an diesen Stellen bis

zur Abänderung des Bebauungsplanes der gesetzliche Abstand von

4m,

5. Die Baulinien westlich der Kantonsstrasse vom Gebäude auf

GB Nr. 507 von A — E — 0 bis zur nördlichen Grenze des Grund

stückes Nr. 861 werden von der Genehmigung ausgenommen. Die neue

Fiihrung der Baulinie ist durch die Gemeinde im Sinne von Ziff, 3

der Erwägungen abzuklären und planlich sicherzustellen,

6, Von der Genehmigung wird ferner der Kirchenhügel ausge

nommen, Die kantonale Denkmalpflege wird beau±tragt, das Aus

mass der zum Schntz der Kirche nötigen Bauverbotszone abzuklären.

Bis zur Schaffung ~iner solchen Bauverbotszone sind allfällige Bauge~

suche der kantonalen Denkrnalpflege zur Genehniigung durch den

Regierungsrat einzureichen.

7. Ziff. 4 der speziellen Be~timmungen des ällgerneinen Bebauungs—

planes wird durch einen di~itten Absatz wie folgt ergänzt:

‘~Bei Bauten am Hang wird die Zahl der Geschosse von der Talseite

her bestimmt, wobei bei mehr als 2—geschossigen Bauten das Keller—

geschoss nicht aus dem Boden hörausragen darf.~‘

8, Die Gemeinde Meltingen wird verhalten, der kantonalen

Planungsstelle zur Anbringung d~ G~nehmigungsvermerkes sechs auf

Leinwand aufgezogene Pläne zuzustellen,

Genehmigungsgebühr: Ir~ 24.—-

Publikationskosten: Fr. 14.——

____ Fu, 38.—— (Staatskanzlei Nr. 460) NN

Der Staatsschreiber:

~rtin~Sei~
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Bau—Departement (4)
I~Lant. Hoohbauamt (2)
Kant. Tiefbauamt (2)
Jur. Sekretär des Bau—Departernenes (2), mit je 1 genehmigten

Ex.spez.Best. und Baureglement
Kant. Planungsstelle (2), 1 gen. Plan mit speziellen

Bestimmungen und Eaureglement sowie Akten
Kreisbauamt III, Dornach, mit 1 gen. Plan
Amtschreiberei Thierstein, Ereitenbach, mit 1 gen. Plan
Kant. Denkmalpflege mit 1 gen~ Plan
Kant. Finanzverwaltung (2)
Ammannamt der Einwohnergemeinde Meltingen
Baukommission der Einwo}niergeieeinde Meltingen, mit 2 gen. Plänen und

je 1 Exemplar, speziellen Bestimmungen und Baureglement
Amtsblatt (Publikation von Ziff. 2 des Dispositivs)




